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Kindertageseinrichtungsordnung der Gemeinde Rettenberg
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Kindertageseinrichtungsordnung der Gemeinde Rettenberg vom 19.06.2017 Kindertageseinrichtung:



Träger:



Kinderkrippe Rettenberg Bichelweg 10 87549 Rettenberg



Gemeinde Rettenberg, Bichelweg 2 87549 Rettenberg



Tel.: 08327 / 686 (Kita-Leitung Fr. Stolz) Mobil: 0157/88 14 21 75 (Krippe)



Tel.: 08327 / 920-0 Fax: 08327 / 920-19 Email: [email protected]



Email: [email protected] (Ab Pfingsten 2018 KiTa Rettenberg, Bichelweg 12)



Bestandteil der Kindertageseinrichtungsordnung sind die Anlagen Nr. 1 – 5



1. Bildungs- und Betreuungsvertrag: Mit der Unterschrift dieses Vertrages erkennen die Eltern die Vertragsbedingungen und die Konzeption der Einrichtung an. 2. Buchungsvereinbarung: Mit dieser Vereinbarung wird geregelt, wann Ihr Kind in der Einrichtung betreut werden soll. 3. Elternbeitragsvereinbarung: Damit wird die Höhe der Kosten, die auf Sie als Eltern zukommen, berechnet und die Zahlungsweise geregelt. 4. Infoblatt „Geimpft – geschützt“ 5. Bayerisches Betreuungsgeld - Änderungsmitteilung



Die Anlagen 1 – 5 können bei Bedarf vom Träger (nach Anhörung der KiGa-Leitung und Elternbeirat) geändert werden, ohne dass eine Änderung der Kindertageseinrichtungsordnung notwendig wird. Die Änderung wird rechtzeitig vor Beginn eines Kindergartenjahres öffentlich bekannt gemacht.
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Sehr geehrte Eltern! Sie haben Ihr Kind in unserer Einrichtung angemeldet und wir heißen Sie herzlich willkommen. Für die Arbeit in unserer Einrichtung gilt seit dem 01.08.2005 das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG) und die anderen einschlägigen rechtlichen Bestimmungen, sowie die folgende Kindertageseinrichtungsordnung und unsere Konzeption in ihrer jeweils gültigen Fassung.



1. Kindertageseinrichtung Mit dem Angebot unserer Tageseinrichtungen für Kinder gibt die Gemeinde Rettenberg eine Antwort auf die vielfältigen Lebenssituationen von Familien. Die Tageseinrichtungen unterstützen, ergänzen und begleiten die Familien in ihrer Erziehungsverantwortung. Unsere Tageseinrichtungen sind grundsätzlich offen für Familien anderer Glaubenshaltungen und achten die religiöse Überzeugung, die dem Kind im Elternhaus vermittelt wird. Umgekehrt erwarten wir von Eltern anderer Glaubenshaltungen, dass sie unsere Orientierung am christlichen Glauben respektieren. Aus den Erkenntnissen der Lernforschung leiten wir ein Recht des Kindes auf Bildung ab.



1.1 Der Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen Kindertageseinrichtungen sind außerschulische Tageseinrichtungen zur regelmäßigen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Dies sind Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und Häuser für Kinder von 0 – 14 Jahren. Kinderkrippen sind Kindertageseinrichtungen, deren Angebot sich überwiegend an Kinder unter drei Jahren richtet, Kindergärten sind Kindertageseinrichtungen, deren Angebot sich überwiegend an Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung richtet, aber auch für Schulkinder und Kinder unter drei Jahren Plätze anbieten können. Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen. Die Kindertageseinrichtung unterstützt und ergänzt die familiäre Erziehung, um den Kindern nach Maßgabe wissenschaftlicher Forschungsergebnisse beste Entwicklungs- und Bildungschancen zu vermitteln. Sie bietet kindgemäße Bildungsmöglichkeitsentfaltung sowie soziale Verhaltensweisen und versucht, Entwicklungsmängel auszugleichen. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Kindern unter sechs Jahren umfasst Angebote, Maßnahmen und die Gestaltung von Rahmenbedingungen, die eine ganzheitliche Entwicklung des Kindes gewährleisten, seine Kompetenzen stärken und Bildungs- und Lernprozesse im frühen Alter unterstützen und fördern.



1.2 Zusammenarbeit mit den Eltern Es ist unser Bestreben, gemeinsam mit Ihnen für die geistige, seelische und körperliche Entwicklung Ihres Kindes Sorge zu tragen. Deswegen ist uns eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen wichtig und wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Damit diese Zusammenarbeit gelingen kann, bietet unsere Einrichtung vielfältige Möglichkeiten des gegenseitigen Kennenlernens und Austausches an. Wir bitten Sie u.a. an den Elternveranstaltungen teilzunehmen. Angebotene Gesprächsmöglichkeiten im Rahmen der pädagogischen Konzeption sind erwünscht. Der Elternbeirat wird zu Beginn des Schul- bzw. Kindergartenjahres von der Elternschaft gewählt und ist ein beratendes Gremium. Von den Eltern wird im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorschriften um Einverständnis gebeten, dass zum Wohle des Kindes Kontakte mit der Schule aufgenommen – und wenn das Kind bereits die Schule besucht – gepflegt werden, z.B. in Form von regelmäßig stattfindenden Gesprächen mit dem(r) Lehrer(in).
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2. Aufnahmebedingungen und Anmeldung Über die Aufnahme in die Kindertageseinrichtung entscheidet der Träger zusammen mit der Kindertageseinrichtungsleitung. Die Anmeldung erfolgt schriftlich anhand des Aufnahmevertrages. Dem folgt das Aufnahmegespräch mit den Eltern. Die Aufnahme in die Kindertageseinrichtung erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren Plätze. Sollten alle verfügbaren Plätze im Kindergarten Kranzegg (ab Frühjahr 2018 KiTa Rettenberg) ausgeschöpft sein, wird eine Unterbringung im Kindergarten Untermaiselstein oder in einem Kindergarten der umliegenden Gemeinden zur Verfügung gestellt. Priorität haben im Kindergarten Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr an bis zum Beginn der Schulpflicht. Sollten alle verfügbaren Plätze in der Kinderkrippe Rettenberg ausgeschöpft sein, wird eine Unterbringung in einer Kinderkrippe der umliegenden Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Aufnahme erfolgt ab dem 1. Lebensjahr. Die Anmeldung gilt grundsätzlich für das gesamte Schul- bzw. Kindergartenjahr vom 1. September bis zum 31. August des darauf folgenden Jahres. Die Eltern verpflichten sich, stets wahrheitsgemäße Angaben zu machen und Änderungen in der Personensorge unverzüglich mitzuteilen. Um in Notfällen erreichbar zu sein, verpflichten sich die Eltern, Änderungen der Anschrift und der privaten und geschäftlichen Telefonnummern der Leiterin unverzüglich mitzuteilen. Alle Angaben der Eltern und des Kindes werden nach datenschutzrechtlichen Vorschriften streng vertraulich behandelt. Aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) werden folgende datenschutzrechtliche Vorschriften von den Mitarbeiterinnen entsprechend angewendet: SGB I § 35, Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4, VI §§ 62-68, X §§ 67-80, §§ 83 und 84.



3. Öffnungszeiten Die regelmäßigen Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung werden vom Träger im Benehmen mit der Kindertageseinrichtungsleitung und nach Anhörung des Elternbeirates festgelegt und durch Aushang bekannt gegeben.(Anlage 2 kann vom Träger nach Feststellung der unterzeichneten Buchungsverträge – vor Beginn des Kindergartenjahres - entsprechend berichtigt werden.) Die Einrichtung überprüft mit der jährlichen Elternbefragung den tatsächlichen Betreuungsbedarf der Eltern. Die Eltern können in den Grenzen der Öffnungszeiten die benötigte tägliche Nutzungszeit buchen. Die gewählte Nutzungszeit gilt grundsätzlich für das ganze Schul- bzw. Kindergartenjahr (01.09. eines Jahres bis 31.08. des darauf folgenden Jahres). Das Änderungsverlangen muss schriftlich an den Träger gerichtet werden. Die Eltern bestätigen dem Träger mit dem Buchungsvertrag die Nutzungszeit. Die Eltern sind gehalten, die Buchungszeiten einzuhalten. Im Interesse der Kindertageseinrichtung und der pädagogischen Zielsetzung soll die Kindertageseinrichtung regelmäßig besucht werden. Bitte sorgen Sie nach Möglichkeit dafür, dass Ihr Kind pünktlich in die Kindertageseinrichtung kommt. Während der Kernzeit wird aus Gründen der Sicherheit die Eingangstüre abgesperrt und wir bitten Sie zu klingeln.



3.1 Erläuterungen zum Buchungsverfahren: Grundlage der Buchung ab dem 19.03.2014 ist die tatsächliche Nutzung der Einrichtung. Eine Buchung, beispielsweise in der Kategorie „4 bis 5 Stunden“ bedeutet, dass Ihr Kind in der Regel oder aber im Wochendurchschnitt diese Zeit auch tatsächlich in der Einrichtung verbringt. Wenn es der Betrieb der Einrichtung erlaubt und Sie ggf. aus beruflichen Gründen den Bedarf haben, kann diese Zeit auch zu wechselnden Uhrzeiten eingesetzt werden.
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4. Schließungszeiten Die Tage, in denen die Einrichtung geschlossen ist, werden vom Träger im Benehmen mit der Leiterin und dem Kindertageseinrichtungsbeirat festgelegt. Den Eltern werden die Schließzeiten rechtzeitig in der Regel zu Beginn des Schul-, Krippen- bzw. Kindergartenjahres, mitgeteilt. Die Kindertageseinrichtung kann auch aus nicht vorhersehbaren Gründen vorübergehend geschlossen werden z.B. krankheitsbedingte Schließungen. Für Zeiten, in denen die Einrichtung geschlossen ist, ist der Elternbeitrag weiter zu bezahlen, ausgenommen das Essensgeld.



5.



Beiträge Für die Inanspruchnahme des Kindertageseinrichtungsplatzes entrichten Sie einen Elternbeitrag, der sich nach der vereinbarten wöchentlichen Buchungszeit richtet. Eine detaillierte Kostenaufstellung entnehmen Sie bitte der Anlage „Elternbeitragsvereinbarung“. Der Kindertageseinrichtungsbeitrag ist ein Betrag zu den gesamten Betriebskosten der Einrichtung und deshalb auch während der Schließungszeiten, insbesondere im Monat August, bei vorübergehender Schließung oder längerem Fehlen des Kindes zu bezahlen. Die Beiträge sind bis zum 05. eines jeden Monats durch Einzugsermächtigung / Lastschriftverfahren zu begleichen. Barzahlung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.



5.2 Kostenangleichung / Beitragserhöhung Der Träger ist berechtigt, den Kindertageseinrichtungsbeitrag zu Beginn eines jeden Schul- bzw. Kindergartenjahres neu festzusetzen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass darüber hinaus auch eine Anpassung des Kindertageseinrichtungsbeitrages während des laufenden Jahres vorgenommen werden kann. Die Anpassungen werden frühestens zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die schriftliche Benachrichtigung der Eltern folgt.



5.3 Betragsermäßigung Besuchen mehrere Kinder einer Familie die Einrichtung oder eine andere Kindertageseinrichtung des Trägers gleichzeitig, so kann der Elternbeitrag für das zweite und jedes weitere Kind auf Antrag an den Rechtsträger der Einrichtung gesenkt werden. Eine Beitragsermäßigung aus sozialen Gründen kann auf Antrag gewährt werden. In besonderen Fällen übernimmt das Jugendamt bzw. das Sozialamt ganz oder teilweise die Kosten für den Besuch der Einrichtung. Antragsformulare hierzu hält die Leiterin der Einrichtung bereit. 6.



Aufsichtspflicht und Haftung Auf dem Weg zur und von der Einrichtung sind die Eltern für ihre Kinder verantwortlich. Kinder vor dem Schuleintritt müssen grundsätzlich in die Kindertageseinrichtung gebracht und dort einer verantwortlichen Erziehungsperson übergeben werden. Die Aufsichtspflicht der Einrichtung beginnt, wenn das Kind den Bereich der Kindertageseinrichtung betritt und vom pädagogischen Personal übernommen wird. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen sind, während der von den Eltern in der Buchungsvereinbarung gewünschten Nutzungszeit innerhalb der Öffnungszeit der Einrichtung, für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. Dies schließt außerhäusige Aktivitäten der Tageseinrichtung wie Spaziergänge, Exkursionen, Besichtigungen, sportliche Aktivitäten, Einkaufen etc. mit ein. Die Aufsichtspflicht endet mit der Übergabe des Kindes an die Eltern oder die zur Abholung berechtigte Person.
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Die Mitarbeiter(innen) der Einrichtung dürfen das Kind am Ende der vereinbarten Nutzungszeit grundsätzlich nur den Eltern übergeben. Weitere zur Abholung des Kindes berechtigte Personen sind dem Kindertageseinrichtungspersonal im Voraus zu benennen. Eine Aufsichtspflicht für das Kindergartenpersonal besteht nicht, wenn die Eltern oder die von den Eltern beauftragte Begleitperson das Kind zu einer Veranstaltung der Kindertageseinrichtung (Feste, Ausflüge etc.) begleiten oder dort mit ihm anwesend sind. Außerhalb der Öffnungszeit kann die Beaufsichtigung der Kinder durch das pädagogische Personal grundsätzlich nicht gewährleistet werden. Für Verlust, Verwechslung oder Beschädigung der Garderobe und der Ausstattung (z.B. Brille, Geld etc.) der Kinder kann keine Haftung übernommen werden. Dies gilt ebenso für mitgebrachtes Spielzeug, Fahrräder etc.



7. Abmeldung und Kündigung



Kündigung durch die Eltern Abmeldungen können in der Regel nur zum Ende eines Kindergarten- bzw. Schuljahres (31.08.) vorgenommen werden. Verlässt ein Kind die Einrichtung bereits zum 31. Juli, so sind die Zahlungen bis einschließlich 31. August zu leisten. Eine Kündigung zum Ende des Kindergarten- bzw. Schuljahres muss bis spätestens 31. Mai schriftlich erfolgen. Bei Vorliegen besonderer Gründe (z.B. Wegzug aus dem Einzugsbereich der Einrichtung) ist im Einzelfall eine Abmeldung auch während des Jahres mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende möglich.



Kündigung durch die Kindertageseinrichtung Der Träger der Einrichtung kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen. Kündigungsgründe können z.B. sein, wenn das Kind unentschuldigt über einen längeren Zeitraum fehlt oder wegen wiederholter Nichtbeachtung der in dieser Ordnung aufgeführten Pflichten der Eltern trotz schriftlicher Abmahnung bzw. einem persönlichen, klärenden Gespräch. Dieses Gespräch wird schriftlich dokumentiert.



8.



Versicherungsschutz bei Unfällen Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bei Unfällen auf dem direkten Weg zur und von der Einrichtung, während des Aufenthaltes in der Einrichtung und während aller Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb des Grundstückes (Sparziergang, Feste und dergleichen) unfallversichert. Unfallversichert sind auch Kinder, die in Absprache mit einem personensorgeberechtigten Elternteil oder einer Pflegeperson sich besuchsweise in der Kindertageseinrichtung aufhalten (Schnupperkinder oder Besuchskinder). Alle Unfälle, die auf dem Wege zur und von der Einrichtung eintreten, auch wenn keine ärztliche Behandlung erfolgt, sind der Leiterin der Einrichtung unverzüglich mitzuteilen.



9. Regelung in Krankheitsfällen und Abwesenheit des Kindes Bei Erkrankung ist das Kind umgehend zu entschuldigen. Kinder, die an einer ansteckenden Krankheit leiden oder von Kopfläusen befallen sind, dürfen die Einrichtung nicht besuchen. Ansteckende Krankheiten des Kindes und seiner Familie sind der Leiterin mitzuteilen. Darüber wurden Sie von den pädagogischen Mitarbeiterinnen gemäß § 34 Abs. 5.5.2 Infektionsschutzgesetz (IFSG) belehrt (s. Anlage 3). Mitteilungspflicht besteht auch für alle nicht erkennbaren Besonderheiten bezüglich der Gesundheit oder Konstitution des Kindes (z.B. Allergien, Unverträglichkeiten, Anfallsleiden). Ärztlich verordnete Medikamente werden nur in besonderen Fällen und nur nach schriftlicher Vereinbarung von den pädagogischen Mitarbeiter(innen) verabreicht. Zur Wiederaufnahme des Kindes nach Krankheiten kann der Träger eine Bescheinigung des Arztes über die Genesung verlangen.
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Weiterhin ist die Kindertageseinrichtung ebenfalls unverzüglich in Kenntnis zu setzen, wenn das Kind aus anderen Gründen die Einrichtung nicht besuchen kann. Bei Schulkindern ist die Kindertageseinrichtung schriftlich von den Eltern zu benachrichtigen, wenn sich Änderungen der Unterrichtszeiten ergeben haben. Schulkinder, die aufgrund von Erkrankungen nicht zur Schule gehen, dürfen auch die Kindertageseinrichtung nicht besuchen.



10. Inkrafttreten 1) Diese Kindertageseinrichtungsordnung wird den Eltern (Erziehungsberechtigten) bei der Anmeldung ausgehändigt. Durch die Unterschrift beim Betreuungsvertrag wird diese Ordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung als verbindlich anerkannt. 2) Die Kindertageseinrichtungsordnung tritt zum 01.09.2017 in Kraft.



Rettenberg, den 19.06.2017 Gemeinde Rettenberg



Oliver Kunz 1. Bürgermeister



Erläuterung: Der in dieser Kindertageseinrichtungsordnung (mit Anlagen) verwendete Begriff „Eltern“ umfasst alle Formen der Personensorgeberechtigung, also alle Personen, denen das Personensorgerecht für Minderjährige zusteht.
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Anlage 1: (zur Kindertageseinrichtungsordnung der Gemeinde Rettenberg ab 01.09.2017)



Bildungs- und Betreuungsvertrag: Zwischen dem Träger der Kindertageseinrichtung (Gemeinde Rettenberg) ...................................................................................................................................................................................................... (Namen des bestellten Trägervertreters (1. Bgm.))



und den Personenberechtigten / Eltern: ........................................................................................................................................... Der Träger nimmt mit Wirkung vom .............................das nachstehend genannte Kind in den Kindergarten



Untermaiselstein Kranzegg /Rettenberg



(Monat/Jahr)



die Kinderkrippe



Rettenberg auf.



Angaben zum Kind und zur Familie: Familienname des Kindes: .................................................................Vorname: .....................................................Geschlecht: w / m Geb.-Datum: .................................................................Staatsangehörigkeit: .....................................Konfession:.............................. Straße / Hausnr.: .............................................................PLZ / Wohnort: ......................................................................................... Tel.-Nr. der Familie:.......................................................... Das Kind spricht



die deutsche Sprache und / oder die ..............................................................Sprache.



Die amtliche Bestätigung einer Behinderung des Kindes liegt vor



nicht vor



(Zutreffendes ankreuzen)



Familienname/n und Vorname/n der Sorgeberechtigten / Mutter: ................................................................................................................................................................................... Staatsangehörigkeit: ...........................................................Konfession: ..................................................................... Straße, Hausnr.:



.......................................................... PLZ / Wohnort: .........................................................................................



Tagsüber erreichbar unter Tel: .................................................. Handy-Nr.:................................................................. E-mail Adresse:………………………………………………………………………… Beruf:...................................................................................... Die Muter ist deutschsprachig



- nicht deutschsprachig



.



Herkunftsland der Mutter: .........................................................................................................................



Familienname/n und Vorname/n des Sorgeberechtigten / Vater: ................................................................................................................................................................................... Staatsangehörigkeit: ...........................................................Konfession: ................................................................. Straße, Hausnr.:



.......................................................... PLZ / Wohnort: .........................................................................................



Tagsüber erreichbar unter Tel: .................................................. Handy-Nr.:............................................................. E-mail Adresse:………………………………………………………………………… Beruf:...................................................................................... Der Vater ist deutschsprachig



- nicht deutschsprachig



.



Herkunftsland des Vaters: .........................................................................................................................



Bei getrennt lebenden Eltern: Sorgerecht



Mutter



Vater



beide



Familienname/n und Vorname/n der Pflegepersonen bei Pflegekindern: ................................................................................................................................................................................... Staatsangehörigkeit: ...........................................................Konfession: ............................................................................ Straße, Hausnr.:



.......................................................... PLZ / Wohnort: .........................................................................................



Tagsüber erreichbar unter Tel: .................................................. Handy-Nr.:........................................................................ E-mail Adresse:………………………………………………………………………… Beruf:...................................................................................... Die Pflegeperson ist deutschsprachig



- nicht deutschsprachig



.



Herkunftsland der Pflegeperson: .........................................................................................................................



Vornamen und Geburtsdatum der Geschwister:



1.) ................................................................................... 2.) ................................................................................... 3.) ...................................................................................
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Abholung des Kindes – von wem? Familienname und Vorname: 1.) ....................................................................................... Tagsüber erreichbar unter Tel. Nr. .....................................



Handy:..........................................................................................



Tagsüber erreichbar unter Tel. Nr. .....................................



Handy:..........................................................................................



Tagsüber erreichbar unter Tel. Nr. .....................................



Handy:..........................................................................................



2.) .......................................................................................



3.) .......................................................................................



Wichtige Angaben zum Gesundheitszustand des Kindes (Allergien etc. ) .................................................................................



...................................................................................................................................................................... Letzte Tetanusimpfung: ..............................................Name des Hausarztes:.................................................................. Telefon:............................................……………….........Straße / Ort: ................................................................................



Mir/uns sind die Anlagen 1 – 3 und die Ordnung der Tageseinrichtung für Kinder ausgehändigt worden. Ich/wir erkennen diese in ihrer jeweils gültigen Fassung als verbindlich und als Bestandteil dieses Bildungs- und Betreuungsvertrages an. Der Betreuungsvertrag beinhaltet auch Ihr Einverständnis mit unserer Pädagogischen Konzeption. Ort und Datum: ............................................................



.............................................................................. (Stempel / Einrichtung) Unterschrift beider Personensorgeberechtigten



...................................................................... Kindergartenleiterin



...................................................................... Unterschrift beider Personensorgeberechtigten
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Anlage 2: (zur Kindertageseinrichtungsordnung der Gemeinde Rettenberg ab 01.09.2017)



Buchungsvereinbarung Folgende Buchungszeiten bzw. Beiträge, jeweils für ein Kind, werden vereinbart:



Angaben zum Kind und zur Familie: Familienname des Kindes: .................................................................Vorname: .....................................................Geschlecht w / m Geb.-Datum: .................................................................Staatsangehörigkeit: .....................................Konfession:.............................. Straße / Hausnr.: .............................................................PLZ / Wohnort: ......................................................................................... Die amtliche Bestätigung einer Behinderung des Kindes liegt



vor



,



nicht vor



.



(Zutreffendes ankreuzen)



Kosten: Buchungszeit / täglich 1 2 3 4 5 6 7 8



bis bis bis bis bis bis bis bis



2 3 4 5 6 7 8 9



Stunden Stunden Stunden Stunden Stunden Stunden Stunden Stunden



Monats-Beitrag Kindergarten / / 60,00 € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 €



Monats-Beitrag Kinderkrippe 110,00 € 120,00 € 130,00 € 140,00 € 150,00 € 160,00 € 170,00 € 180,00 €



Folgende Buchung (innerhalb der Kernzeiten) wird verbindlich für den-Besuch KiTa Rettenberg ab ............................. angemeldet: Betreuungstage: Beispiel: Montag



von – bis / Uhrzeit 08.00 – 12.30 Uhr Uhr -



Uhr



Dienstag



Uhr -



Uhr



Mittwoch



Uhr -



Uhr



Donnerstag



Uhr -



Uhr



Freitag



Uhr -



Uhr



BuchungszeitKategorie: =



wöchentlich / Std. 4,5



Buchungszeit: 4-5



___________Std.



.....................Std.



(Wochenstunden geteilt durch 5)



Änderungen der Buchungszeiten während des Jahres bedürfen der Schriftform und sind durch neue Buchungsvereinbarungen (erhältlich in der Kindertageseinrichtung) 2 Wochen zum Monatsanfang anzumelden.



Öffnungszeiten der Kindergarteneinrichtungen: Kindergarten Kranzegg: von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr Dienstag- bis Donnerstagnachmittag bis 16.30 Uhr Kindergarten Untermaiselstein: von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr Montag- bis Donnerstagnachmittag bis 16.30 Uhr Kinderkrippe Rettenberg: von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr Montag- bis Donnerstagnachmittag bis 16.30 Uhr
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Kernzeiten der Kindergarteneinrichtungen: Kernzeit für Kindergarten Kranzegg:



8.15 Uhr bis 12.15 Uhr täglich



Kernzeit für Kindergarten Untermaiselstein: 8.15 Uhr bis 12.15 Uhr täglich Kernzeit für Kindergarten Untermaiselstein: 8.15 Uhr bis 12.15 Uhr täglich Die Kernzeit ist verbindlich für jedes Kind einzuhalten (s. KiGa Ordn. Ziff. 3 Abs. 4).



Rettenberg, den ........................



............................................................................. Unterschrift beider Personensorgeberechtigten



...................................................................... Unterschrift beider Personensorgeberechtigten
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Anlage 3: (zur Kindertageseinrichtungsordnung der Gemeinde Rettenberg ab 01.09.2017)



Elternbeitragsvereinbarung: 1. Angaben zum Kind: Vor- und Familienname des Kindes: ...............................................................................geb. am: ...................................



2. Art und Umfang der erhobenen Elternbeiträge: Die Eltern entrichten für die Inanspruchnahme des Betreuungsplatzes einen Grundbetrag gemäß der jeweils gültigen Kostenbeitragsvereinbarung der Kindertageseinrichtung. Die Höhe bemisst sich nach der vereinbarten wöchentlichen Buchungszeit (des Bildungs- und Betreuungsvertrages i.V. m. der Buchungsvereinbarung).



Kosten: Buchungszeit / täglich 3 4 5 6 7 8



bis bis bis bis bis bis



4 5 6 7 8 9



Stunden Stunden Stunden Stunden Stunden Stunden



Monats-Beitrag Kindergarten / 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 €



Monats-Beitrag Kinderkrippe 130,00 € 140,00 € 150,00 € 160,00 € 170,00 € 180,00 €



Der Elternbeitrag wird für 12 Monate von September bis August (Kindergartenjahr) erhoben Ermäßigung auf Antrag (s. Ziffer 5.3- KiGa-Ordnung): Für die weiteren gleichzeitig in der Kindertagesstätte befindlichen Kindergarten- und Krippenkinder aus einer Familie ermäßigt sich der Monatsbeitragt um 20 % des jeweiligen Monats-Grundbeitrages.



Für die vereinbarte Buchungszeit von ..................................Stunden ergibt sich: X



Monatlicher Grundbetrag Euro



X



Zehrgeld = jährlich 12,--€



X



Gesamt Elternbeitrag /Monat



1,00



Euro Euro



Elternbeitragszuschuss: Zur Entlastung der Familien leistet der Staat einen Zuschuss zum Elternbeitrag für Kinder in Kindertageseinrichtungen, die die Voraussetzung des Art. 19 BayKiBiG erfüllen, in dem Kindergartenjahr, welches der Schulpflicht nach Art. 37 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Gesetztes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen unmittelbar vorausgeht. Für Kinder, bei denen auf Antrag der Erziehungsberechtigten die Schulpflicht nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 oder 3 BayEUG eintreten kann, wird der Zuschuss ab dem Zeitpunkt der Antragstellung bei der Schule geleistet. Nachweise der Schule über die Zurückstellung ihres Kindes vom Schulbesuch oder über die vorzeitige Einschulung sind dem Träger der Kindertageseinrichtung in Kopie vorzulegen. Mein/Unser Kind befindet sich im Kindergartenjahr, welches der Schulpflicht nach Art. 37 Abs. 1 Satz 1 BayEUG vorausgeht Ich/Wir haben bereits eine Beitragsermäßigung für ...........Monate von folgendem Träger………………………………………………………erhalten. (Träger der Kindertageseinrichtung)



3. Zahlungsweise: Der Kindergarten- und Krippenbeitrag wird spätestens am 05. des laufenden Monats fällig und wird von der Gemeinde mittels SEPA-Lastschriftmandat abgebucht.



Ermächtigung zum Lastschrifteinzug: Kontoinhaber: ......................................................................................... Name und Sitz des Kreditinstituts: ............................................................ BIC: ......................................



IBAN.:...............................



4. Kostenübernahme durch das Jugendamt / Sozialamt: Bei finanzieller Bedürftigkeit können die Eltern beim Jugendamt / Sozialamt (Landratsamt Oberallgäu) einen Antrag auf Kostenübernahme stellen. Bis zum Vorliegen eines positiven Bescheides des Kostenträgers und dem Eingang der Beiträge haben die Eltern den geschuldeten Elternbeitrag zu entrichten. Ort / Datum: ...................................................... .............................................................................. (Stempel / Einrichtung) Unterschrift beider Personensorgeberechtigten



...................................................................... Kindergartenleiterin
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Anlage 4: (zur Kindertageseinrichtungsordnung der Gemeinde Rettenberg ab 01.09.2017)



Infoblatt: „Geimpft – geschützt“: 1. Angaben zum Kind: Vor- und Familienname des Kindes: ...............................................................................geb. am: ...................................



2. Bestätigung zum Erhalt des Infoblattes: Hiermit bestätige ich, dass mir das Informationsblatt „Geimpft – geschützt: in Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege“ des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege /Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration durch die Kindergartenleitung ausgehändigt wurde. Das Infoblatt wurde von mir zur Kenntnis genommen.



Ort / Datum: ......................................................



.............................................................................. (Stempel / Einrichtung) Unterschrift beider Personensorgeberechtigten



...................................................................... Kindergartenleiterin



...................................................................... Unterschrift beider Personensorgeberechtigten



14



Anlage 5: (zur Kindertageseinrichtungsordnung der Gemeinde Rettenberg ab 01.09.2017)



Bayerisches Betreuungsgeld - Änderungsmitteilung 1. Angaben zum Kind: Vor- und Familienname des Kindes: ...............................................................................geb. am: ...................................



2. Bestätigung zum Erhalt der Hinweise: Hiermit bestätige ich, dass mir die Hinweise zum bayerischen Betreuungsgeld durch die Kindergartenleitung ausgehändigt wurden. Das Infoblatt wurde von mir zur Kenntnis genommen und ich werde die Änderungsmitteilung schnellstmöglich versenden.



Ort / Datum: ......................................................



.............................................................................. (Stempel / Einrichtung) Unterschrift beider Personensorgeberechtigten



...................................................................... Kindergartenleiterin
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Kindertageseinrichtungsordnung der Gemeinde Rettenberg - AWS 

23.05.2017 - Aus den Erkenntnissen der Lernforschung leiten wir ein Recht des Kindes auf Bildung ab. 1.1 Der Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen. Kindertageseinrichtungen sind auÃŸerschulische Tageseinrichtungen z
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Kindertageseinrichtungsordnung der Gemeinde Rettenberg - AWS 

23.05.2017 - Bildungs- und Betreuungsvertrag: Mit der Unterschrift dieses Vertrages erkennen die Eltern die Vertragsbedingungen und die Konzeption der Einrichtung an. 2. Buchungsvereinbarung: Mit dieser Vereinbarung wird geregelt, wann Ihr Kind in de
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MITTEILUNGSBLATT der Gemeinde Rettenberg 

03.05.2019 - Erwachsene mit Barbara Kamp. Immer montags, 18.30 Uhr bis ca. 20 Uhr. ..... mit Schokolade und Craft-Beers, Breze und. GetrÃ¤nkeverkostung.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

15.11.2018 - Und auch ein herzliches â€žVergelt's Gottâ€œ allen Ku- chenspendern aus Privathaushalten. SpendenÃ¼bergabe (1.500â‚¬ ) an Konstanzer Brandopfer.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

07.06.2017 - Die Eltern sollten ... sehr, denn sie wissen genau, dass alle Bienen es nur gemeinsam ... war sie zusÃ¤tzlich als dritte BÃ¼rgermeisterin tÃ¤tig.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

vor 4 Tagen - Faschingsbuzze. EU-NEUWAGEN mit Tageszulassung: Audi A1 Sportback. Ford KA+ Ultimate persÃ¶nlich +++ sachkundig +++ verlÃ¤sslich.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

07.12.2018 - Dezember kut zu eis ins Dorf dÂ´Nikolaus, do dÃ¼rfet komme vorallem die kluine Kind ans Vereinehaus. Ab 17.30. Uhr gibtÂ´s GlÃ¼hwein, Punsch, ...
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

08.12.2017 - die aktuelle Situation der Grüntenlifte und vor allem die erfolgte, sehr ..... berg-Engelpolz hat unserer C-Jugend einen neuen Trikotsatz in Gelb mit ..... gute Lösung, sagte Juliane Thamm auf der Verbandsversammlung.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

01.06.2018 - 160-jÃ¤hrigen JubilÃ¤um der Musikkapelle im Festzelt. Di., 5. ... Do., 14. Juni vom Tag. 8.00 Uhr in Vorderburg Hl. Messe fÃ¼r Ernst und Kreszentia.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

01.01.2017 - schwimmen bis zum MamiFit-Training im Fitness-Studio â€“ das An- .... nommen werden Autos, ElektronikgerÃ¤te, Ã–lfÃ¤sser und FarbbehÃ¤lter.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

01.01.2017 - Um eine Trennung von Baustel- lenfahrzeugen und .... OberallgÃ¤u Eine launige Abschiedsfeier bereiteten die Mitarbeiter der. StraÃŸenmeisterei ...
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

15.04.2017 - abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in den Ferien an. ..... Basar immer zur Stelle sind oder Kuchen spenden.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

01.01.2018 - Und so gehtÂ´s: Einfach bis spÃ¤testens 28. Februar ein oder ..... 500 â‚¬. Kath. Frauenbund fÃ¼r Seniorenarbeit. 300 â‚¬. Seniorenadvent. 300 â‚¬.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

15.06.2018 - chen, Buchenberg, Kirchbichl und Reichener StraÃŸe, sowie die Teile .... Eva Riescher, die sich Ã¼ber den groÃŸen Erfolg freute und weiterhin.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

vor 5 Tagen - Liebe TSVler, die neuen Trainingsjacken sind da! Wer Interesse ... [email protected] anmelden. .... Ausbau des Social Media Marketings.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

15.11.2018 - hart aus Kranzegg spendete hierfÃ¼r 150.- Euro! Herzlichen Dank! Aus dem ErlÃ¶s ..... beth und Rudolf Grundner. 20.00 Uhr in Untermaiselstein ...
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

15.04.2017 - VerfÃ¼gung stellen, ein herzliches VergeltÂ´s Gott! ..... Sa., 15. April. 13.30 Uhr. FC Rettenberg II : DJK Seifriedsberg II .... 500 â€“ 800 HM bis ca.










 


[image: alt]





Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

15.05.2018 - JubilÃ¤um 160 Jahre Musikkapelle Rettenberg. Freitag, 1. ..... Do., 17. Mai vom Tag. 8.00 Uhr in Vorderburg Hl. Messe fÃ¼r Adi und Herbert ZÃ¶tler,.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

01.12.2018 - zelwertung wurde von Peter JÃ¶rg mit einem 19,2-Teiler geschossen. ..... Heard ma um 20.00 Uhr im Kirchturm die Glocka leite, hot des am. 4.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

01.01.2019 - Januar 2019 ist am Montag, 7. Januar 2019 ([email protected]). Nr. 1 / 2. Januar 2019. Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg. 3 ...
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

15.09.2017 - men 1) zum Neubau eines Wohnhauses mit Garage .... 1. ÃœbungsschieÃŸen fÃ¼r die neue Saison ab 18.30 Uhr Dienst: Karina KieÃŸling.
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

15.10.2016 - Training in der Turnhalle in Rettenberg findet jeden Montag, ab dem. 17. Oktober von 20.00 ..... www.auto-herz.eu. E-Mail [email protected].
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

15.06.2018 - berg an der Beschaffung eines GPS-GerÃ¤tes â€“ Messstab mit RI-. WA-GIS-Daten interessiert. â€¢ Bauantrag. Der Gemeinderat Rettenberg erteilte ...
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenberg 

10.03.2019 - gem Beschluss der teilnehmenden Vereine wurden heuer nur der ... und sich fÃ¼r den weiteren Tag bei freier EinkehrmÃ¶glichkeit zu stÃ¤r- ken.
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